
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/11/22 7Ob637/95,
8Ob1523/96, 3Ob45/98h,

6Ob295/07m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1995

Norm

ABGB §863 FI

Rechtssatz

Ein konkludenter Eintritt eines Dritten in einen Mietvertrag hat zur Voraussetzung, dass der Bestandgeber ein

Verhalten setzt, das einen sicheren Schluss auf seinen rechtsgeschäftlichen Willen zulässt. Es müssen Handlungen

vorliegen, die ein so hohes Maß an Eindeutigkeit aufweisen, dass eine andere Auslegung vernünftigerweise nicht in

Frage kommt.
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